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1. Grundlage des Hygieneschutzkonzeptes 

• 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) 
 

2. Zutritt zur Halle  

2.1 Spieler und Trainer der Vollmannschaften 

• Zugang zu den Spielen für Spieler und Trainer unter Einhaltung der 3G Regelung. Für den 
Test gilt: Antigen-Schnelltest max. 24 Stunden, PCR-Test max. 48 Stunden alt. 
 Ein Impf-, Genesenennachweis oder ein Testnachweis ist in Verbindung mit einem 
Identitätsnachweis bei der Kontrolle vorzuzeigen. 

• Der Mannschaftsverantwortliche stellt dem Heimverein eine Liste mit den Spielern zur 
Verfügung. Die Mannschaft betritt gesammelt (nicht einzeln) die Halle und wird von 
einer verantwortlichen Person des Heimvereins überprüft. Gerne könnt ihr uns im 
Vorfeld den Treffpunkt an unserer Halle mitteilen. 

2.2 Jugendmannschaften und deren Trainer 

• Einlass für nicht schulpflichtige Spieler und Trainer unter Einhaltung der 3G Regelung. Ein 
Impf-, Genesenennachweis oder Testnachweis (Antigen-Schnelltest max. 24 Stunden, 
PCR-Test max. 48 Stunden alt).  

• Ausnahmen der zusätzlichen Testung: 
o Freier Zugang für Spieler unter 6 Jahren  
o Zugang für Spieler zwischen 6 und 17 Jahren mit Schülerausweis oder Testnachweis 

aus der Schule  

Auszubildende, anderweitig berufstätige Spieler bzw. nicht schulpflichtige Jugendliche, 
die keiner regelmäßigen schulischen Testung unterliegen 3G. (Antigen-Schnelltest max. 
24 Stunden, PCR-Test max. 48 Stunden alt). 

2.3. Kampfgericht & Verkauf 

• Personen, welche dieses Amt ausüben unterliegen ebenfalls der 3G Regelung. 

2.4 Zuschauer 

• Einlass für Zuschauer unter Einhaltung der 2G Regelung und Identitätsnachweis.  
• Ausnahme: 

o Freier Zugang für Kinder bis einschließlich 14 Jahre  
o Ab 14 Jahren gilt 2G – minderjährige Schüler die regelmäßigen Schul-Testungen 

unterliegen, werden zugelassen. 

 



Stand: 04.03.2022 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

3. Ticketerwerb für Zuschauer bei Spielen der Vollmannschaften 

• Für Besucher ist der Zutritt zur Halle nur mit einem vorab gebuchten gültigen Ticket 
möglich: https://pretix.eu/tsvwendelstein/heim22/  

• Das Ticket kann ausgedruckt oder digital vorgezeigt werden. 
• Bei Spielen der Damen I und Herren I wird vor Ort zusätzlich ein Eintrittsgeld 

erhoben. 

Hintergrund des Ticketsystems ist die Einhaltung/Kontrolle der aktuell gültigen Kapazitätsgrenze 

 

4. Allgemeine Informationen  

• Der Heimverein kontrolliert die Einhaltung der obigen Regelungen beim Betreten der 
Halle bei allen Personen. 

• Zutrittsverbot auf das Gelände für alle Personen mit folgenden Merkmalen: 
o Personen mit aktuell nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion  
o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen  
o Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen  
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 
spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes) 

• Grundsätzlich ist in der gesamten Halle und während des gesamten Aufenthalts eine 
FFP2-Maske zu tragen und ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Kinder und 
Jugendliche zwischen dem 6. und 16. Geburtstag müssen nur eine medizinische Maske 
tragen. 

• Die Tragepflicht entfällt bei der Sportausübung oder beim Duschen. Kinder bis zum 
sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit. Weiterhin sind Personen von der 
Tragepflicht befreit, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Ein 
ärztliches Attest ist vorzuweisen. 

• Zum Essen/Trinken darf die Maske am Platz unter Einhaltung des Abstandes von 1,5m 
abgenommen werden. Es findet nur ein Getränkeverkauf statt.  

• Gegenüber Personen, welche die Vorschriften nicht einhalten, wird vom Hausrecht 
Gebrauch gemacht. 

 

Der Heimverein stellt keine Testkapazitäten zur Verfügung! Es besteht jedoch eine 
kostenfreie Testmöglichkeit direkt in Wendelstein (tägl. geöffnet)  https://test-
wendelstein.de/  
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